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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1991

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1992, 200;

Rechtssatz

Es ist Sache des StP<, bereits im Verfahren vor den AbgBeh ein erwähntes Veräußerungs- und Belastungsverbot

konkret zu behaupten und ein behauptetes "Aufbrauchen" von Verlustvorträgen darzustellen
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